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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

  Frau Schonhard 01.04.2021 

 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
- Grundsteuerreform  

 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Dr. Gröger, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Veser, 
sehr geehrte Frau Stadträtin Schrempp, 
 
die Anfrage vom 17.03.2021 an Herrn Oberbürgermeister Horn habe ich zur zuständi-
gen Prüfung und Beantwortung erhalten. Darin nehmen Sie Bezug auf die zum 
01.01.2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform und bitten um einen Überblick sowie 
ein konkretes Berechnungsbeispiel für die Grundsteuerreform in Freiburg.  
 
In Ergänzung zu den Ausführungen in meinem Antwortschreiben vom 22.12.2020 auf 
die Anfrage von FDP / BfF* kann ich Ihre Anfrage anhand der mir von der Stadtkäm-
merei vorgelegten Informationen wie folgt beantworten:  
 
Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die Grund-
steuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belas-
tungsveränderungen es geben wird. 
 

Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt werden 
und liegen uns voraussichtlich im Sommer 2022 vor. Im Laufe des Jahres 2022 werden 
die Grundstückseigentümer*innen von der Finanzverwaltung voraussichtlich durch 
eine Allgemeinverfügung zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung aufgefor-
dert. Anschließend erlässt das Finanzamt die Grundsteuermessbescheide. 
 
Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den boden-
wertgeprägten neuen Grundsteuermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwen-
dende Hebesatz. Diesen kann die Stadt erst ermitteln, wenn sie aus den Messbeschei-
den des Finanzamts die Summe der neuen Messbeträge kennt. Diese Datenbasis wird 
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den Kommunen voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vollständig vorliegen. 
Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber dem bis-
herigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 angestrebte 
Grundsteueraufkommen, das gegenüber dem Steueraufkommen von 2024 aufkom-
mensneutral sein soll, zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach der Veränderung 
der neuen Messbeträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann bereits mit ei-
nem deutlich niedrigeren Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. An-
dererseits kann auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das Aufkommen in 
bisheriger Höhe zu erreichen. Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem 
bisherigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe der künf-
tigen Grundsteuer führen. 
 
Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, Grup-
pierung und Einzelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
2. 
Nachricht hiervon - per E-Mail als pdf-Dokument - 
 
a. den Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemein-

schaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
b. den Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsge-

meinschaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
 
jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Anlage 
 
 
 
 
gez. Breiter 
Bürgermeister  


